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Sicherheitskonzept zum Start des Trainingsbetriebes 

im Club Saltatio Hamburg ab 27.05.2020 

(Änderungen sind blau gekennzeichnet) 
 

Was regelt dieses Sicherheitskonzept? 

Ein Training im Indoor-Bereich ist ab dem 27.05.2020 wieder möglich. Damit dies unter den 

gültigen Bestimmungen der Stadt Hamburg erfolgen kann, wurde für den Club dieses 

Hygienekonzept erstellt. 

 

Wer darf grundsätzlich am Training teilnehmen? 

Alle Mitglieder dürfen an ihren jeweiligen Trainingsgruppen teilnehmen und das freie Training 

nutzen. 

Risikogruppen und Angehörige von Risikogruppen haben selbstständig abzuwägen, ob und wie sie 

am Training teilnehmen möchten. Wir raten im Zweifel zu einer Rücksprache mit Ihrem Arzt. 

 

Welche Präventionsmaßnahmen bieten wir? 

1. Die Reinigung der Sanitäranlagen wird durch die Vermieter bzw. Schulen sichergestellt und 

ggf. durch den Verein ergänzt. 

2. Die Nutzung der Toiletten/Sanitäreinrichtungen ist erlaubt, allerdings nur mit einer Person. 

3. Die Umkleideräume und Duschen, wenn vorhanden, sind von der Nutzung ausgeschlossen. 

Die körperliche Hygiene ist zu Hause durchzuführen. 

4. Die Lüftung der Säle wird zwischen den Übergangsphasen/Pausen der Gruppen 

gewährleistet. Bei gutem Wetter ist eine ausreichende Belüftung auch während des 

Trainings zu gewährleisten. 

 

Was ist von den Tänzer*innen stets im Training zu beachten? 

1. Den Anweisungen der Trainer*innen ist Folge zu leisten. Sie sind vom Vorstand 

eingewiesen. 

2. Jede*r Tänzer*in muss frei von Infektsymptomen sein und mindestens zwei Wochen keinen 

Kontakt zu einer an COVID-19 infizierten Person gehabt haben. 

3. Vor und nach dem Tanzen sind die Hände gründlich zu waschen. 

4. Begrüßungen sind ohne Körperkontakt durchzuführen, also keine Umarmung, Bussi o.ä. 

5. Ab sofort ist auch das gemeinsame Training OHNE Abstand zwischen Angehörigen eines 

weiteren Haushalts möglich. Sprich einem Tanzpartner, mit dem man nicht zusammenlebt 

oder verwandt ist.  

6. Bei sportlicher Betätigung ist ein Abstand von 2,5 Metern einzuhalten. Ausnahmen gelten 

für Gruppen bis 10 Personen. Dies bedeutet für den Trainingsbetrieb: 

a. Weniger als oder gleich 10 Personen -> kein Mindestabstand zwischen den 10 

PERSONEN notwendig 

b. Mehr als 10 Personen -> Mindestabstand zwischen den PAAREN von 2,5m 

notwendig 

7. Niesen und Husten muss entsprechend der Niesetikett erfolgen, dementsprechend in die 

Armbeuge oder ein Einmal-Taschentuch.  

8. Jeder hat für sich selbst zu sorgen und Handtücher, Getränke, Kratzbürste o.ä. von zu 

Hause mitzubringen. Ein Austausch von Getränken oder Handtüchern ist untersagt. Das 

Mitbringen von Speisen ist untersagt. 

9. Sollten Fitnessmatten genutzt werden, sind diese von zu Hause mitzubringen. 

10. Eine Nutzung von Stühlen ist ebenfalls untersagt. 



 

 

 2 

11. Das Training mit einem/einer Tanzpartner*in ist möglich, soweit dieser ein/e 

Lebenspartner*in oder Ehepartner*in ist. Demzufolge ist das bisher beliebte Austauschen 

und Leihen von Trainingsdamen und -herren untersagt. Ein Training mit einer/m 

Tanzpartner*in, die nicht im gleichen Haushalt lebt, ist untersagt. 

12. Insgesamt ist nur ein „leichtes“ Training erlaubt, um eine Verteilung der Aerosole auf ein 

Minimum zu beschränken. Ein Endrundentraining ist untersagt. 

13. Nach Beendigung des Trainings und vor Verlassen des Gebäudes müssen alle Gegenstände, 

die kontaktiert wurden, desinfiziert werden. 

14. Ansprechpartner*innen in angeleiteten Trainings sind die Trainer*innen. 

 

 

Welche Angaben müssen die Tänzer*innen hinterlassen? 

1. Alle teilnehmenden Tänzer*innen werden je Tanzangebot oder Freitraining mit 

Kontaktdaten dokumentiert. Bitte einen eigenen Stift mitbringen! Wir sind verpflichtet, die 

Kontaktdaten aller teilnehmenden Tänzer*innen zu erheben. Zur Nachverfolgung von 

möglichen Infektionswegen sind diese Daten auf Verlangen der zuständigen Behörde zu 

übermitteln. Nach sechs Wochen werden diese Daten vernichtet. Tänzer*innen, die die 

Datenerhebung verweigern, wird die Teilnahme am Training und die Nutzung der 

Sportstätte verweigert.  

2. Ehepaare und Paare in häuslicher Gemeinschaft führen bitte einen Ausweis als Nachweis 

der Adresse mit.  

 

Was zählt für den Kontakt zwischen Trainer*innen und Tänzer*innen? 

1. Trainer*in und Tänzer*in sollten den direkten Körperkontakt vermeiden. Die Trainer sind 

aufgefordert ihr Unterrichtskonzept so umzustellen, dass kein oder begrenzter Kontakt zu 

den Tänzer*innen besteht.  

2. Sollten Korrekturen bzw. Einweisungen von Bewegungstechniken oder -ausführungen nicht 

durch Vorzeigen oder Erklären möglich sein, ist ein MNS zu tragen, sobald der Abstand von 

2,5 m unterschritten wird. 

3. Hier gilt §5 des Absatzes „Was ist von den Tänzer*innen stets im Training zu beachten?“. 

Der Trainer wird als Person bei der 10-Personen-Regel mitgezählt. 

 

Was ist bei der Ankunft zum Training und nach dem Training zu beachten? 

1. Der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen im nicht-sportlichen Rahmen ist 

einzuhalten. 

2. Alle Tänzer*innen haben bereits in Sportkleidung zu erscheinen. Nur Schuhe wechseln ist 

erlaubt. Ein Umkleiden in den Trainingssälen oder auch in den Vorräumen ist untersagt. 

3. Vor und nach den Trainings ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. Der MNS ist in 

den Eingangsbereichen, Fluren, Treppenhäusern und Toiletten zu tragen. Beim Training 

kann dieser abgelegt werden. 

4. In jeder Trainingsstätte werden Möglichkeiten zur Händedesinfektion geschaffen. Wir 

empfehlen auch selbst Desinfektionsmittel mitzubringen. 

5. Gästen und Zuschauer*innen ist der Zutritt zu den Trainingsstätten/-sälen untersagt. 

Begleiter*innen, Bringdienste, Abholdienste haben vor den Trainingsstätten zu warten und 

dürfen diese nicht betreten. 

6. Alle Tänzer*innen haben die Trainingssäle unmittelbar nach dem Ende des Trainings zu 

verlassen. 

7. Ein Aufhalten in den Gängen, Fluren, Treppenhäusern oder Eingangsbereichen ist 

untersagt.  

8. Warteschlangen/Menschenansammlungen (Eingang, Schuhwechsel, Toiletten) sind nicht 

gestattet. Die Abstandsregeln sind jederzeit einzuhalten. 
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9. Mitgebrachtes Gepäck ist auf ein Minimum zu reduzieren. 

10. Fahrgemeinschaften sind untersagt. 

 

Was gilt im Freien Training und bei Privatstunden? 

1. Über das Privattraining ist ebenfalls eine Teilnehmerliste zu führen. Das Eintanzen und 

Nachtrainieren sind nur erlaubt, wenn die zulässige Anzahl Personen im Saal nicht 

überschritten wird. 

2. Alle weiteren oben aufgeführten Punkte behalten Ihre Gültigkeit. 

3. Aktuell ist kein freies Training möglich! Sobald die Räume für freies Training freigegeben 

sind, die Kapazitäten stehen und das Online-Buchungssystem zur Verfügung steht, werdet 

Ihr zeitnah informiert. 

4. Für das freie Training ist eine Buchung im Raumplaner des Club Saltatio 

verpflichtend. Das Tool findet Ihr hier: https://raumplaner.saltatio.de/ 

 

Welche speziellen Regelungen gelten in den jeweiligen Trainingsstätten? 

1. Ein Zutritt ist erst gestattet, wenn die Tänzer*innen des vorigen Angebotes die 

Räumlichkeiten verlassen haben. Das Ziel ist ein kontaktloser Gruppenwechsel. 

2. Der Zutritt ist erst gestattet, wenn der Trainer die Tänzer*innen an der Sammelstelle 

abholt. 

3. Der Zugang und Ausgang hat im „Entenmarsch“ zu erfolgen, also in einer Linie mit 

entsprechendem Abstand.  

 

[Hinweis: Flächenrichtwert lt. VIBBS (Vereins-, Informations-, Beratungs- und 

Schulungssystem): 10qm pro Person 

Flächenrichtwert des Club Saltatio Hamburg: 12,5qm pro Person] 

 

Trainingsstätte qm Maximalbelegung Zugang/ Ausgang 

Volkshaus Berne 

großer Saal 

250 20 Personen Zugang: VORDERER 

Seiteneingang. 

Ausgang: Haupttür zur Straße 

Volkshaus Berne 

kleiner Saal 

90 7 Personen Zugang: VORDERER 

Seiteneingang. 

Ausgang: Haupttür zur Straße 

 

Es dürfen nur die Toiletten im Foyer genutzt werden! Die Toiletten im hinteren Bereich bei der 

Küche sind nicht zu nutzen! 
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Trainingsstätte qm Maximalbelegung Zugang/ Ausgang 

Rhiemsweg 61 

Aula 

15x15=225 18 Personen Zugang: Treppe am 

Seiteneingang 1. Stock 

Ausgang: Erdgeschoss 

Bekassinenau 32 

Pausenhalle 

  Warten auf Rückmeldung 

Bekassinenau 32 

Musikpavillion 

  Warten auf Rückmeldung 

Bekassinenau 32 

Sporthalle 

15x27=405 20 Personen je 

Hallenfeld 

[Vorgabe HSB] 

Warten auf Rückmeldung 

Eduardstraße 28/30 

Aula 

15x15=225 18 Personen Warten auf Rückmeldung 

Eulenkamp 46 

Sporthalle 

15x27=405 20 Personen je 

Hallenfeld 

[Vorgabe HSB] 

Warten auf Rückmeldung 

Strenge 

Mehrzweckhalle 

10x18=180 14 Personen Beim Eingang und Ausgang 

bitte Gegenverkehr vermeiden. 

Geöffnet in den Ferien 

Nydamer Weg 14x14= 196 15 Personen Beim Eingang und Ausgang 

bitte Gegenverkehr vermeiden. 

Geöffnet 20.07.-05.08. 
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Charlotte 12x14=168 13 Personen Beim Eingang und Ausgang 

bitte Gegenverkehr vermeiden. 

Geöffnet in den Ferien 

Otto-Hahn-Schule gesperrt bis NACH den Sommerferien 

Surenland gesperrt bis NACH den Sommerferien 

Sengelmannstraße gesperrt bis NACH den Sommerferien 

 

Welche besonderen Anpassungen gelten für die jeweiligen Trainingsgruppen?  

Aufgrund einer Abweichung der Saal-Maximalbelegung und den Tänzer*innen lt. Mitgliederkartei in 

den einzelnen Tanzangeboten, sind die Trainingszeiten und -einteilungen nach Vorgabe der 

Trainer maßgeblich! 

 

Die 10min Pause zwischen den Gruppen sind für Verlassen und Zugang der Räume geplant. Je 

5min. Das Training startet ggf. mit reduzierten Trainingszeiten, um die Gruppengröße einhalten zu 

können.  

 

 

Was gilt für die Trainer*innen? 

1. Alle Trainer*innen sind zur Erfassung der Anwesenden in der Teilnehmerliste verantwortlich 

und müssen diese sechs Wochen aufbewahren. Der Datenschutz ist zu gewährleisten. 

2. Alle Trainer*innen gewährleisten die Einhaltung der Maßnahmen und sind berechtigt, 

Tänzer*innen, die sich nicht daranhalten, vom Training auszuschließen. 

3. Sollte es zu Unfällen oder Verletzungen kommen, sind sowohl vom Verletzten als auch von 

den Helfer*innen ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

4. Im Volkshaus werden Desinfektionsmittel für Hände und Flächen zur Verfügung gestellt. 

Trainer werden gebeten, die regelmäßig benutzte Gegenstände (z.B. Türklinken) zu 

desindizieren Und darauf zu achten, dass jeder Tänzer seine Hände vor Trainingsbeginn 

desinfiziert. Idealerweise werden die Hände vor Betreten der Räumlichkeit beim Abholen 

der Tänzer*innen vor der Tür desinfiziert. 

 

 

Was passiert bei Verstoß gegen die Regelungen?  

1. Bei Nichtbeachtung können Mitglieder vom Training vorübergehend ausgeschlossen 

werden. Eine Umsetzung wird vom Vorstand punktuell überprüft. 

2. Da Verstöße neben dem gesundheitlichen Aspekt auch erhebliche rechtliche Folgen mit sich 

bringen, ist dieses Konzept unbedingt einzuhalten. Gemäß § 72 Absatz 2 

Infektionsschutzgesetz werden Ordnungswidrigkeiten mit 25.000 € geahndet. Sollten 

Mitglieder oder Trainer/innen Verstöße begehen und damit vereinsschädigend handeln, 

werden wir uns weitere Schritte vorbehalten. 

 

Was gibt es noch zu sagen? 

Sollte sich in der Praxis herausstellen, dass wir noch Dinge anpassen müssen, werden wir dies 

vornehmen und entsprechend kommunizieren. 

 

Bleibt verantwortungsvoll und gesund! 

 

Der Vorstand des Club Saltatio Hamburg 

 

Stand 11.07.2020 


